
Ehrenordnung
des Suchsdorfer Sportvereins von 1921 e.V.

gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 27. April 2007

§ 1
Ehrenvorsitzende, Ehrenmitglieder

Langjährige Vorsitzende des SSV können auf Vorschlag des Lenkungsausschusses gem. 

§ 10 der Satzung zu Ehrenvorsitzenden gewählt werden.

Personen, die sich in außergewöhnlichem Maße um den SSV innerhalb des Vereins 

verdient gemacht haben, kann auf Vorschlag des Gesamtbeirates gem. § 11 der Satzung 

die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden.

Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein 

ernannt werden. Sie sind von der Beitragspflicht entbunden.

§ 2
Auszeichnungen

Die Goldene Ehrennadel verleiht der Gesamtbeirat in Abstimmung mit dem Vorstand an 

Personen gem. § 11 der Satzung, die dem Verein mindestens 40 Jahre aktiv angehören.

Die Silberne Ehrennadel verleiht der Vorstand aktiven Sportlern bei einer 

ununterbrochenen Mitgliedschaft von 25 Jahren

Die Ehrennadel verleiht der Vorstand Mitgliedern für besondere Verdienste um den 

Verein.

§ 3
Verlust oder Aberkennung

Ehrungen für Verdienste um den Verein können auf Beschluss des Vorstandes aberkennt 

werden.



§ 4

Die Ehrenordnung tritt gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 27. April 2007 

rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft


